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ARTIKEL 1: NAME, DAUER, SITZ UND AUFSICHT 

1. Unter dem Namen COPRÉ besteht eine Stif-

tung (im Folgenden: «die Stiftung») im Sinne 

von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilge-

setzbuchs, Art. 331 ff. des Schweizerischen 

Obligationenrechts und Art. 48 Abs. 2 des 

Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

(BVG). 

2. Der Sitz der Stiftung, sowie die Aufsicht be-

findet sich im Kanton Genf. Sie ist auf un-

bestimmte Dauer errichtet. 

ARTIKEL 2: ZWECK 

Der Zweck der Stiftung besteht darin, für die Mit-

arbeiter (im Folgenden als «Versicherte» bzw. 

«versicherte Personen» bezeichnet) der ange-

schlossenen Arbeitgeber und Selbstständiger-

werbenden mit Mitarbeitern (im Folgenden als 

«angeschlossene Arbeitgeber» bezeichnet) 

sämtliche Leistungen der beruflichen Vorsorge 

im Rahmen des BVG und der zugehörigen Voll-

zugsverordnungen zu erbringen. Die Stiftung 

kann die berufliche Vorsorge über die gesetzlich 

vorgesehenen Mindestleistungen hinaus erwei-

tern. 

ARTIKEL 3: MITTEL 

1. Zur Erfüllung des in Art. 2 festgelegten 

Zwecks erlässt der Stiftungsrat die erforder-

lichen Reglemente, insbesondere in Bezug 

auf die Vorsorgeleistungen, die Organisa-

tion, die Anlagen, die Teilliquidation und die 

versicherungstechnischen Passiven. Ferner 

erlässt er Standesregeln. Er regelt die Bezie-

hungen zwischen der Stiftung einerseits und 

den angeschlossenen Arbeitgebern, den 

Versicherten und den Anspruchsberechtig-

ten andererseits. 

2. Der Stiftungsrat kann Anpassungen des Vor-

sorgereglements vornehmen. Hierbei hat er 

die erworbenen Ansprüche der betroffenen 

Personen nach Möglichkeit zu wahren.  

3. Nach ihrer Verabschiedung werden die ent-

sprechenden Reglemente sowie spätere An-

passungen der Aufsichtsbehörde vorgelegt. 

4. Zur Erfüllung ihres Zwecks kann die Stiftung 

Versicherungsverträge abschliessen oder 

sich an bestehenden Verträgen beteiligen. In 

diesen Verträgen hat sie selbst als Versiche-

rungsnehmerin und Begünstigte aufzutre-

ten. 

ARTIKEL 4: VERMÖGEN UND EINKÜNFTE 

1. Bei ihrer Errichtung wurde die Stiftung mit ei-

nem Anfangskapital von CHF 2’000.-- aus-

gestattet. 

2. Ihr Vermögen umfasst die Beiträge der an-

geschlossenen Unternehmen, der versicher-

ten Personen, die Erträge aus den angeleg-

ten Mitteln, die Freizügigkeitsleistungen und 

Einkäufe, freiwillige Beiträge der versicherten 

Personen, Schenkungen und Vermächtnisse, 

Versicherungsleistungen sowie sämtliche 

Restsummen, die aus beliebigen Gründen 

nicht an die Versicherten oder die An-

spruchsberechtigten ausgezahlt werden.  

3. Das Vermögen der Stiftung deckt aus-

schliesslich Vorsorgeleistungen und die mit 

diesen Leistungen verbundenen Aufwen-

dungen ab. Es darf nicht zur Deckung von 

Leistungen herangezogen werden, zu denen 

die Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind 

oder die sie gewohnheitsmässig als Entgelt 

für erbrachte Leistungen ausrichten (z. B. 

Teuerungsausgleich, Familienzulagen, Grati-

fikationen etc.). 

4. Das Vermögen der Stiftung wird gemäss den 

Bestimmungen des BVG, den zugehörigen 

Umsetzungsverordnungen und den Ausfüh-

rungsbestimmungen verwaltet. 

5. Die Beiträge der versicherten Personen kön-

nen den allenfalls zuvor zu diesem Zweck 

gebildeten und separat verbuchten Rück-

stellungen entnommen werden. 
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ARTIKEL 5: ANGESCHLOSSENE UNTERNEHMEN  

1. Der Anschluss an die Stiftung steht Unter-

nehmen offen, die entweder Arbeitgeber 

oder Selbstständig-erwerbende mit Mitar-

beitern sind, sofern ihr Sitz in der Schweiz 

liegt.  

2. Die Stiftung kann Autonome Stiftungen auf-

nehmen, die im Handelsregister eingetragen 

sind. 

ARTIKEL 6: ANSCHLUSS UND AUFHEBUNG DES 

ANSCHLUSSES 

1. Der Anschluss an die Stiftung erfolgt auf der 

Grundlage eines schriftlichen Vertrags zwi-

schen dem angeschlossenen Unternehmen 

und der Stiftung. 

2. Mit dem Anschluss an die Stiftung akzeptiert 

jedes angeschlossene Unternehmen implizit 

ihre Statuten und Reglemente. 

3. Der Anschluss kann von den angeschlosse-

nen Unternehmen gemäss den Bestimmun-

gen des Anschlussvertrags gekündigt wer-

den. 

4. Der Austritt aus der Stiftung im Anschluss an 

die Kündigung ist nur dann rechtsgültig, 

wenn sämtliche Verpflichtungen der ange-

schlossenen Unternehmen gegenüber der 

Stiftung erfüllt wurden.  

5. Sämtliche finanziellen Ansprüche der ange-

schlossenen Unternehmungen gegenüber 

der Stiftung werden zugunsten der Mitarbei-

ter des austretenden Unternehmens auf die 

neue Vorsorgeeinrichtung übertragen. Die 

Mittel dürfen in keinem Fall bar an das ange-

schlossene Unternehmen überwiesen wer-

den.  

6. Die Stiftung kann den Anschluss bei Nicht-

einhaltung der gesetzlichen oder vertragli-

chen Bestimmungen sowie aus triftigem 

Grund aufheben. Falls das angeschlossene 

Unternehmen die gesetzlichen oder vertrag-

lichen Bestimmungen nicht einhält, erlässt 

die Stiftung eine entsprechende Mahnung 

und setzt eine Frist zu ihrer Erfüllung. Sofern 

das angeschlossene Unternehmen seinen 

Verpflichtungen nicht innerhalb der 

gesetzten Frist nachkommt, kann die Stif-

tung den Anschlussvertrag vorzeitig kündi-

gen. 

ARTIKEL 7: ORGANE 

Zu den Organen der Stiftung zählen: 

1. a. der Stiftungsrat; 

b.  die Revisionsstelle; 

c. der Experte für die berufliche Vorsorge. 

2. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde 

im Folgenden das generische Maskulinum 

für beide Geschlechter verwendet. 

ARTIKEL 8: OBERSTES ORGAN  

1. Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der 

Stiftung. Er hat sämtliche Befugnisse mit 

Ausnahme.. Er besteht aus höchsten acht 

und mindestens vier Mitgliedern, die paritä-

tisch von den angeschlossenen und den ver-

sicherten Personen gewählt werden. Bei 

Rücktritten im Verlauf des Geschäftsjahrs er-

folgt baldmöglichst eine Neubesetzung.  

2. Wählbar sind sämtliche Personen, die sich 

aktiv an der Stiftung beteiligen möchten. Das 

Wahlverfahren, die Organisation und die 

Funktionsweise sind im Organisationsregle-

ment festgelegt. 

ARTIKEL 9: KOMPETENZEN DES STIFTUNGSRATS 

Der Stiftungsrat ist für die Oberleitung der Vor-

sorgeeinrichtung zuständig. Die unübertragba-

ren und unentziehbaren Aufgaben des Stiftungs-

rats sind in Art. 51a BVG festgelegt. 

ARTIKEL 10: REVISIONSSTELLE 

Der Stiftungsrat ernennt die Revisionsstelle. Die 

Aufgaben der Revisionsstelle sind im BVG und 

den zugehörigen Umsetzungsverordnungen ge-

regelt. Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. 

Januar und endet am 31. Dezember. 

ARTIKEL 11: EXPERTE FÜR DIE BERUFLICHE 

VORSORGE 

Der Stiftungsrat ernennt den Experten für die be-

rufliche Vorsorge. Seine Aufgaben sind im BVG 
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und den zugehörigen Umsetzungsverordnun-

gen geregelt. 

ARTIKEL 12: GESCHÄFTSLEITUNG  

1. Der Stiftungsrat ernennt die Geschäftslei-

tung.  

2. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind im 

Organisationsreglement geregelt. 

ARTIKEL 13: HAFTUNG 

Die Stiftung haftet ausschliesslich mit ihrem eige-

nen Vermögen für ihre Verpflichtungen. 

ARTIKEL 14: EINSTELLUNG DER TÄTIGKEIT DER 

ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMUNGEN  

Falls eine angeschlossene Unternehmung ihre 

Tätigkeit einstellt, steht das gesamte Vermögen 

des zugehörigen Vorsorgewerkes den versicher-

ten Personen von Rechts wegen zu. Die betref-

fenden Beträge sind dauerhaft für die berufliche 

Vorsorge der Betroffenen einzusetzen, entweder 

durch Übertragung an eine neue Einrichtung 

oder in Form von gesperrten Freizügigkeitskon-

ten. 

ARTIKEL 15: ANPASSUNG 

1. Die Stiftung unterbreitet Vorschläge zur An-

passung der vorliegenden Statuten der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde; die Bestim-

mungen von Art. 85, 86 und 86b des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuchs bleiben 

vorbehalten. 

Anpassungen der vorliegenden Statuten er-

folgen in jedem Fall gesetzeskonform und 

mit Genehmigung der zuständigen Auf-

sichtsbehörde. 

ARTIKEL 16: ÜBERNAHME UND AUFLÖSUNG 

1. Im Falle einer Auflösung der Stiftung ist ihr 

Vermögen in erster Linie zur Sicherung der 

gesetzlichen und reglementarischen An-

sprüche der Versicherten einzusetzen. Die 

Bedingungen von Art. 53c BVG bleiben vor-

behalten. Ein allfälliger Überschuss ist ge-

mäss dem Zweck der Stiftung zu verwenden. 

Die Liquidation erfolgt grundsätzlich unter 

Aufsicht des letzten amtierenden Stiftungs-

rats. Dieser bleibt bis zum Abschluss der Li-

quidation im Amt. 

2. Die Stiftung wird aufgelöst, wenn ihr Zweck 

nicht mehr oder nur unter grosser Erschwer-

nis gewährleistet werden kann. 

3. Kein Bestandteil des Stiftungsvermögens 

kann an die angeschlossenen Unternehmen 

oder eine übernehmende Gesellschaft wei-

tergegeben werden; eine Verwendung zu 

anderen Zwecken als der beruflichen Vor-

sorge ist ebenfalls ausgeschlossen.  

4. Zusammenschlüsse, Übertragungen oder 

die Auslösung der Stiftung erfolgen in jedem 

Fall gesetzeskonform und mit Genehmigung 

der zuständigen Aufsichtsbehörde.

  

Die vorliegenden angepassten Statuen wurden am 10. Dezember 2024 durch den Stiftungsrat be-

schlossen. 

Für den Stiftungsrat 

 

 

 

Claude Roch 

Präsident 

 

Kathlen Overeem 

Vizepräsidentin 

Genf, den 10.Dezember 2024 


